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Bundeskartellamt / Kartellverfolgung 

Bundeskartellamt verhängt Bußgelder gegen Hersteller und Händler von 

Musikinstrumenten  

Bonn, 5. August 2021: Das Bundeskartellamt hat Geldbußen gegen drei Hersteller 

und zwei Händler von Musikinstrumenten sowie gegen verantwortlich handelnde 

Mitarbeiter in Höhe von insgesamt rd. 21 Mio. Euro verhängt. Den Herstellern und 

Händlern wird vertikale Preisbindung vorgeworfen, den Händlern untereinander 

daneben horizontale Preisabsprachen in mehreren Fällen.  

Bei den Herstellern (bzw. deren Vertriebsgesellschaften) handelt es sich um die 

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen, die Roland Germany GmbH, Rüsselsheim 

und die Fender Musical Instruments GmbH, Düsseldorf. Die Händler sind die 

Thomann GmbH, Burgebrach und die MUSIC STORE professional GmbH, Köln. 

Eingeleitet wurde das Verfahren nach Hinweisen aus dem Markt mit einer 

Durchsuchung im April 2018.   

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „Hersteller und Händler von 

Musikinstrumenten haben über Jahre hinweg systematisch darauf hingewirkt, den 

Preiswettbewerb gegenüber den Endverbrauchern einzuschränken. Die Hersteller 

haben zumindest die führenden Fachhändler Thomann und MUSIC Store dazu 

angehalten, festgesetzte Mindestverkaufspreise nicht zu unterschreiten, was diese in 

vielen Fällen auch taten. Darüber hinaus haben die Händler untereinander in 

Einzelfällen Absprachen über Preiserhöhungen einzelner Produkte getroffenen. Das 

Bundeskartellamt sendet mit den verhängten Bußgeldern nicht nur an die betroffenen 



   

 

 

Unternehmen, sondern auch an die gesamte Musikinstrumente-Branche das klare 

Signal, dass Verstöße gegen das Verbot der Preisbindung und von Preisabsprachen 

nicht toleriert werden.“   

Zwischen Herstellern und Händlern bestand das Einvernehmen, die Mindestpreis-

Vorgaben der Hersteller umzusetzen. Bei Unterschreiten der Mindestverkaufspreise 

kontaktierten die verantwortlich handelnden Mitarbeiter von Yamaha, Roland und 

Fender mehrfach Thomann und Music Store und forderten diese Händler auf, ihre 

Verkaufspreise anzupassen, was in vielen Fällen auch geschah. Yamaha und Roland 

setzten zur Überwachung der Endverbraucherpreise teilweise auch Price-Tracking-

Software ein. In vereinzelten Fällen wurden Sanktionen wie Lieferstopp oder 

Konditionenkürzung angedroht bzw. verhängt. Für einen Teil der Produkte erfolgte 

hingegen keine oder nur eine sporadische Durchsetzung bzw. Überwachung der 

vorgegebenen Mindestpreise. Oft hielten sich die Händler nicht an die Vorgaben, 

indem diese nicht umgesetzt oder umgangen wurden, z.B. durch Bündelung 

mehrerer Produkte zu einem Gesamtpreis. Gleichwohl haben Thomann und Music 

Store durch Beschwerden bei Yamaha, Roland und Fender die Einhaltung von 

Mindestpreisen durch andere Musikinstrumentenfachhändler gefordert. Zum Teil 

erfolgte dies als Reaktion auf Beschwerden über zu niedrige eigene Preise.  

Im Laufe des Verfahrens wegen vertikaler Preisbindung haben sich Hinweise auf 

horizontale Preisabsprachen zwischen den Musikinstrumentenfachhändlern 

Thomann und Music Store ergeben. Diese haben zwischen dem 21. Dezember 2014 

und dem 27. April 2018 in dreizehn Fällen Absprachen über Preiserhöhungen für 

einzelne Musikinstrumente bzw. ergänzende Produkte getroffen.  

Bei der Bußgeldfestsetzung wurde berücksichtigt, dass die Unternehmen Yamaha, 

Roland, Fender, Thomann und Music Store bei der Aufklärung der Absprachen mit 

dem Bundeskartellamt umfassend kooperiert haben (Music Store nur im Verfahren 

wegen vertikaler Preisbindung) und das Verfahren im Wege der einvernehmlichen 

Verfahrensbeendigung (sog. Settlement) abgeschlossen werden konnte. Die 

Bußgeldbescheide sind rechtskräftig.  

Ein Fallbericht mit den Inhalten des § 53 Abs. 5 GWB ist auf der Internetseite des 

Bundeskartellamts unter folgendem Link veröffentlicht. 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Kartellverbot/2021/B11-31-19_B11-33-19.html

